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Amtliche Mitteilung - 24.11.2016

Wichtige Informationen zur Wahl am 4. Dezember

Ausweispflicht!

Jede Wählerin und jeder Wähler ist verpflichtet eine Urkunde oder sonstige amtliche Bescheinigung, aus der 
ihre oder seine Identität einwandfrei ersichtlich ist, am Wahltag in das Wahllokal mitzubringen und unauf-
gefordert vorzuweisen. Die geübte Praxis, dass der Wähler ohnehin bekannt ist, ist gesetzlich nicht zulässig.
Mögliche Identitätsnachweise sind:
• Personalausweis 
• Reisepass 
• Führerschein 
• alle anderen amtlichen Lichtbildausweise

Identitätsfeststellung und Stimmabgabe! 
Die Wählerin oder der Wähler hat dem Beisitzer, der das Wählerverzeichnis führt, ihren/seinen Namen und 
ihre/seine Wohnadresse (allenfalls unter der Vorlage der amtlichen Wahlinformation) zu nennen und obigen 
Ausweis vorzulegen. Die Vorlage „nur“ eines Meldezettels oder einer amtlichen Wahlinformation sind keine 
tauglichen Urkunden für eine gesetzeskonforme Identitätsfeststellung vor der Stimmabgabe!

Stimmabgabe mit Wahlkarte
Wer eine Wahlkarte beantragt hat, darf seine Stimme nur mehr mit der Wahlkarte abgeben, unabhängig 
davon, wo und auf welche Weise gewählt wird. Das bedeutet, dass die Wahlkarte auch bei Stimmabgabe im 
Wahllokal unbedingt mitgenommen werden muss.
Die „Amtliche Wahlinformation“ ist keine Wahlkarte. Sie muss bei der Wahl auch nicht vorgelegt werden. Es 
wird jedoch empfohlen, sie zur Wahl mitzunehmen, da dies den Ablauf vereinfacht.

Bei Einhaltung der oben angeführten Vorgehensweise erleichtern Sie uns die Durchführung der Wahl und 
verhindern längere Wartezeiten.

Fahrplanänderungen und Tarifanpassungen

Wie jedes Jahr werden auch heuer Mitte Dezember (konkret am 11.12.2016) die Fahrpläne im öffentlichen 
Verkehr umgestellt. Fahrplanangebote, Liniennummern und Abfahrtszeiten können sich ändern.
Der sogenannte „Fahrplanwechsel“ steht in Zusammenhang mit den Änderungen im internationalen Schie-
nenverkehr.
Am einfachsten sind aktuelle Informationen über die OÖVV Fahrplanauskunft auf http://tinyurl.com/
gl86ywj (www.ooevv.at) erhältlich. Die Fahrplanauskunft ist auch als OÖVV Info App für das Smartphone 
verfügbar. 
Natürlich informieren auch die Mitarbeiter im OÖVV Kundencenter unter 0732/ 66 10 10 66,  
kundencenter@ooevv.at und in den OÖVV Verkehrsunternehmen sowie die Aushänge an den Haltestellen 
über Fahrplanänderungen.

Mit 1.1.2017 werden weiters die Tarife im Oberösterreichischen Verkehrsverbund angepasst. 
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Müllkalender 2017

Restabfall

Haushalte, welche an der 6-wöchigen Abfallabfuhr teilnehmen, haben an folgenden Terminen Abfuhrtag:
Ortschaften: Alberndorf, Berbersdorf, Hirschstein, Matzelsdorf, Pröselsdorf
Montags (1) 6.2. / 20.3. / Mittwoch 3.5. / 12.6. / 24.7. / 4.9. / 16.10. / 27.11.2017

Ortschaften: Aich, Almesberg mit Höblingerweg, Greifenberg, Heinberg Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
Lindach, Loitzendorf, Luegstetten, Oberweitersdorf, Pröselsdorf 8, 9, 18, 63, 81, Riedegg und Oberndorf
Dienstags (2) 7.2./ 21.3./ 2.5./ 13.6./ 25.7./ 5.9./ 17.10./ 28.11.2017

Ortschaften: Gerbersdorf, Hadersdorf, Kelzendorf, Kottingersdorf, Rinzendorf Nr. 21, 22, 28, Schallersdorf, 
Spattendorf Nr. 15, 68, Steinbach, Veitsdorf, Weikersdorf, Zeurz
Montags (3) 16.1./ 27.2./ 10.4./ 22.5./ 3.7./ 14.8./ 25.9./ 6.11./ 18.12.2017

Ortschaften: Grasbach, Klamleiten, Rinzendorf, Schlammersdorf, Spattendorf, Heinberg Nr. 6, 7, 8
Dienstags (4) 17.1./ 28.2./ 11.4./ 23.5./ 4.7./ Montag 14.8./ 26.9./ 7.11./ 19.12.2017

Als Sommermonate gelten die Termine vom 2.5.2017 bis einschließlich 26.9.2017.
Als Wintermonate gelten die Termine bis einschließlich 11.4.2017 und ab dem 16.10.2017.

Haushalte, welche an der 3-wöchigen Abfallabfuhr teilnehmen, haben an folgenden Terminen Abfuhrtag:
Montags für 3-wöchige Teilnehmer (Ortschaften wie (1) + (3))
16.1. / 6.2. / 27.2. / 20.3. / 10.4. / Mi 3.5. / 22.5. / 12.6. / 3.7. / 24.7. / 14.8. / 4.9. / 25.9. / 16.10. / 6.11. / 27.11. / 18.12.
Dienstags für 3-wöchige Teilnehmer (Ortschaften wie (2) + (4))
17.1. / 7.2. / 28.2. / 21.3. / 11.4. / 2.5. / 23.5. / 13.6. / 4.7. / 25.7. / Mo 14.8. / 5.9. / 26.9. / 17.10. / 7.11. / 28.11. / 19.12.

Biomüll:

Die Abholung des Biomülls erfolgt am 
2.1. / 16.1. / 30.1. / 13.2. / 27.2. / 13.3. / 27.3. / 10.4.2017
Von 18.4. bis 9.10. erfolgt eine wöchentliche Abholung!
In der Folge erfolgt die Abholung wieder alle 2 Wochen, beginnend mit
23.10. / 6.11. / 20.11. / 4.12. / 18.12.2017

Sämtliche Feiertage sind im Terminkalender bereits berücksichtigt!


